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Kriterien für die Leistungsbeurteilung 

Psychologie und Philosophie  

Oberstufe  

Benotet werden die Leistungen des gesamten Semesters bzw. Schuljahres. 

schriftliche Mitarbeit 

- Vorhandensein und Vollständigkeit aller benötigten Unterrichtsmaterialien 

- schriftliche Wiederholungen nach Ankündigung   

- gewissenhafte Erledigung und pünktliche Abgabe aller Arbeitsaufträge 

- vorangekündigte schriftliche Leistungsfeststellungen  

- Recherchen zu ausgewählten Themengebieten 

mündliche Mitarbeit 

- Regelmäßige, aktive und konstruktive Mitarbeit in den Unterrichtsstunden sowohl im 
Plenum als auch bei Partner- und Gruppenarbeiten, aktive Mitarbeit bei der 
Erarbeitung von neuem Lernstoff 
 

- Referate/Präsentationen zu Themenschwerpunkten 

mündliche Prüfungen 

- Mündliche Prüfungen werden bei Bedarf oder nach Wunsch des Schülers / der 

Schülerin abgehalten. (zeitgerechte Terminvereinbarung; Unterstufe: Dauer: 10 Min.; 

Oberstufe: 15 Min.) 

- Eine mündliche Prüfung hat keinen Entscheidungscharakter, da sie nur ein Teil der 
Mitarbeitsleistung ist und reicht daher nicht aus, um eine überwiegend negative 
Jahresleistung  
auszubessern und eine positive Jahresnote zu erhalten. 

Absenzen: 

- Versäumtes muss selbständig nachgeholt werden 

 

Rechtsgrundlage für die Leistungsfeststellung sind §8 des Schulunterrichtsgesetzes und die Leistungsbeurteilungsverordnung 
       http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009375 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009375

